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§ 5 Aufnahmevoraussetzungen 

 (1) In eine Akademie für Erzieherinnen und Erzieher - Fachschule für Sozialpädagogik - kann aufge-
nommen werden, wer folgende Voraussetzungen nachweist: 

1. einen mittleren Bildungsabschluss und 

2.  a) eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung oder 

b) eine in der Summe mindestens vierjährige, für den Besuch der Fachschule förderliche, 
hauptberufliche Tätigkeit oder 

c) ein erfolgreich abgeschlossenes freiwilliges soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligen-
dienst in einer sozialpädagogischen Einrichtung nach § 2 Absatz 1 und  

aa) die Fachhochschulreife im Fachbereich Gesundheit und Soziales einschließlich eines 
mindestens 36-wöchigen einschlägigen Praktikums in der Klassenstufe 11 Fachoberschule 
oder 

bb) die allgemeine Hochschulreife an einer gymnasialen Oberstufe mit der 
berufsbezogenen Fachrichtung Gesundheit und Soziales und die Belegung des Fachs 
Pädagogik/Psychologie im E-Kurs oder 

d) eine abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung nach Bundes- oder 
Landesrecht sowie eine einschlägige, mindestens sechswöchige, fachkundig angeleitete 
sozialpädagogische Tätigkeit in den Arbeitsfeldern nach § 2 Absatz 1, verbunden mit einer 
Beurteilung dieser Tätigkeit, aus der die Eignung zur Aufnahme in die fachtheoretische 
Ausbildung an einer Akademie für Erzieherinnen und Erzieher - Fachschule für 
Sozialpädagogik - hervorgeht, oder 

e) eine sonstige von der Schulaufsichtsbehörde als gleichwertig anerkannte Qualifizierung an 
einer Schule, Hochschule oder Universität oder berufspraktischer Art und 

3. die gesundheitliche Eignung für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers und 

4. die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes 
vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229; 1985 S. 195), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 7. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2760), in der jeweils geltenden Fassung. 



(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannten Voraussetzungen werden auch durch den erfolgrei-
chen Abschluss der Ausbildung zur staatlich anerkannten Kinderpflegerin/zum staatlich anerkannten 
Kinderpfleger oder zur staatlich geprüften Fachkraft für Haushaltsführung und ambulante Betreuung 
erfüllt, soweit die Berechtigungen eines mittleren Bildungsabschlusses eingeschlossen sind. 

(3) Die in Absatz 1 Nummer 2 genannten Voraussetzungen können durch die erfolgreiche Teilnahme 
an einer sich über ein Jahr erstreckenden beruflichen Vorbereitungsmaßnahme in geeigneten Praxis-
einrichtungen in Verbindung mit einem erfolgreich absolvierten schulischen Vorbereitungskurs an 
der Fachschule ersetzt werden. 

 (4) Der in Absatz 1 Nummer 1 - oder ein von der Schulaufsichtsbehörde als gleichwertig anerkannter 
Bildungsabschluss - und die nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d genannte Voraussetzung einer 
mindestens zweijährigen Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht können auch durch eine 
Hochschulzugangsberechtigung ersetzt werden 

 


